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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Schulen und Bildung  

Datum 

23.01.2026 

Drucksachen-Nr. 

2025/326 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kultur- und Schulausschuss öffentlich 02.02.2026 

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Berufliche Schulen im Landkreis Konstanz; 
Mitgliedschaft im Verein Spark MINT-Hub Konstanz e.V. 

 

Beschlussvorschlag 

Der Mitgliedschaft des Landkreises Konstanz im Verein Spark MINT-Hub e.V. stellvertretend für die 
beruflichen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Konstanz wird zugestimmt.   
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Historie und Sachverhalt 

Der Verein Spark MINT-Hub e.V. wurde am 17. November 2025 gegründet um junge Menschen 
nachhaltig für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu 
begeistern und sie frühzeitig mit regionalen Unternehmen und Hochschulen zu vernetzen. Die beruf-
lichen Schulen in der Trägerschaft haben die Initiative zum Beitritt des Vereins ergriffen. 

Gründungsmitglieder des Vereins sind die Universität Konstanz, die Hochschule Konstanz – Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung, die Stadt Konstanz, städtische Schulen, Unternehmen und Stiftungen. 

Als Hub wird ein zentraler Knotenpunkt in einer Organisation bezeichnet. Spark MINT-Hub e.V. ver-
steht sich als zentrale Plattform und Anlaufstelle zur Vernetzung der vielfältigen MINT-Aktivitäten in 
Konstanz und zur Schaffung von Synergien. Eine Online-Plattform soll sämtliche Angebote und Infor-
mationen im MINT-Bereich der Region bündeln und sichtbarer machen. So soll Kindern, Jugendli-
chen, Eltern und Lehrkräften die Orientierung erleichtert werden. Für junge Menschen, die bislang 
wenig Zugang zu MINT-Themen haben, sollen niederschwellige Formate entwickelt werden. Berufs-
bilder aus dem MINT-Bereich sollen anschaulich präsentiert und erfahrbar gemacht werden. 

Der Landkreis Konstanz beabsichtigt den Beitritt zum Verein stellvertretend für die sieben berufli-
chen Schulen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag von 1.500 EUR wird anteilig aus den jeweiligen Schul-
budgets finanziert. 

Laut Hauptsatzung des Landkreises Konstanz ist der Kultur- und Schulausschuss für den Beitritt von 
Kreisschulen zu Vereinen, Verbänden und Organisationen mit einem Mitgliedsbeitrag im Einzelfall 
von mehr als 1.000 EUR jährlich zuständig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Anlagen 

Keine.    
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: 63 Handlungsfeld: Bildung 

Leistungsziel: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an 
den beruflichen Schulen 

Maßnahme: Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen, den Kammern, dem Regierungs-
präsidium Freiburg 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

1.500 EUR   2026ff 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 
0 EUR    2026ff 

  

 

Nettoauswirkungen 

 

1.500 EUR   2026ff 
  

 

 Mittel sind im Haushalt 2026 veranschlagt 
 

Die Finanzierung erfolgt über die Schulbudgets. Für den Schulträger entstehen keine Mehrkosten. 
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